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Der Erste Weltkrieg wurde geführt als 
Krieg, um alle Kriege zu beenden. Des-
wegen sollten die Friedensverträge der 
Jahre 1919/1920 nicht nur einen gerech-
ten Frieden schaffen, wie es insbesondere 
der amerikanische Präsident Woodrow 
Wilson immer wieder betonte, sondern 
der Frieden nach dem ›Großen Krieg‹ 
sollte ein Frieden des Rechts mit Rechts-
regeln und Rechtsinstitutionen sein. Das 
Zentrum dieser internationalen Ordnung 
bildete der Völkerbund, in dem sich po-
litische und rechtliche Ordnung institu-
tionell verbinden sollte. Seine Aufgabe 
war es, vor allem durch Mechanismen 
der Streitschlichtung und Konfliktbeile-
gung den Friedensimperativ umzusetzen. 
Mit guten Gründen steht also das System 
des Völkerbunds als Kernelement der 
Versailler Ordnung im Mittelpunkt ei-
nes Bandes, zu dem, hervorgegangen aus 
einer Konferenz des Max-Planck-Insti-
tuts in Luxemburg für internationales, 
europäisches und regulatorisches Ver-
fahrensrecht, vor allem Rechtswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler bei-
getragen haben. 

In der Tat sind die Verhandlungen und 
die Friedensschlüsse voll von Bezügen 
auf Recht und Gerechtigkeit, ja die Ver-
knüpfung von Recht und Politik, von 
Völkerrecht und Politik, die sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in-
tensiviert hatte, erreichte in Paris einen 
Höhepunkt. Was aber bedeutete diese 
Verrechtlichung der Politik – und umge-
kehrt diese Politisierung des Rechts – 
für den Friedensschluss von 1919? War 
sie ein Erfolg, weil man den Versuch un-
ternahm, einen Frieden zu schließen, der 
auf klaren rechtlichen Prinzipien beruh-
te? Oder wurde das Recht als normative 
Grundlage der internationalen Ordnung 

durch die Friedensschlüsse beschädigt, 
weil es insbesondere die Verlierer ledig-
lich als eine Waffe in den Händen der 
Sieger wahrnahmen?

Die Antwort des Bandes ist eindeutig. 
Trotz aller Defizite und Schwächen und 
trotz der Tatsache, dass weder der Völ-
kerbund noch das um ihn herum entwi-
ckelte Regelsystem die Erosion, also die 
Zerstörung der Versailler Ordnung und 
den Zweiten Weltkrieg verhindern konn-
ten, betont er die Progressivität dieses 
Systems und ihre bis in die Gegenwart 
reichende normative und institutionelle 
Kontinuität. Das ist eine – für Juristin-
nen und Juristen ungewöhnlich – idea-
listische Perspektive, die insbesondere 
die Spannung zwischen Recht und Macht 
stark relativiert. So wird beispielsweise 
das zutiefst kolonialistische und rassis-
tische Mandatssystem des Völkerbunds 
in ein sehr mildes Licht getaucht. Das gilt 
auch für den Minderheitenschutz. 

Hier hätten Historikerinnen und His-
toriker vermutlich andere Akzente ge-
setzt. Darüber hinaus wird jede regel-
basierte internationale Ordnung schei- 
tern, wenn nicht der politische Wille 
existiert, sie zu erhalten. Dafür kann 
man auf Japan oder Deutschland in den 
1930er Jahren verweisen. Mindestens 
ebenso wichtig war aber die mangelnde 
Bereitschaft der USA, die maßgeblich von 
von der Regierung in Washington, D.C., 
errichtete Ordnung gerade in ihrer Früh-
zeit zu stabilisieren und zu garantieren. 
Vor diesem Hintergrund erinnern der Uni-
lateralismus, der Neonationalismus und 
der aggressive Populismus der Gegenwart 
in der Tat an die Zwischenkriegszeit, an 
die Zerstörung des Multilateralismus 
und das damals wie heute prekäre Ver-
sprechen eines Friedens durch Recht.


